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Zur Veröffentlichung bestimmt 

Vortrag an den Ministerrat 

Gesetzesbeschluss des Oberösterreichischen Landtages vom 10. Oktober 2019 
betreffend ein Landesgesetz, mit dem das Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 
1992, das Oö. Schulzeitgesetz 1976 und das Oö. Lehrpersonen-Diensthoheits-
gesetz geändert werden (Oö. Schulrechtsänderungsgesetz 2019) 

Der Landeshauptmann von Oberösterreich hat den im Betreff genannten Gesetzesbeschluss 

gemäß Art. 98 B-VG bekanntgegeben und ersucht, die Zustimmung der Bundesregierung 

gemäß Art. 113 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 2 B-VG zu der darin vorgesehenen 

Übertragung einer sonstigen Angelegenheit der Landesvollziehung auf die Bildungsdirektion 

für Oberösterreich zu erwirken. Die für die Verweigerung der Zustimmung offenstehende 

Frist endet am 6. Dezember 2019. 

Art. I Z 29 (§ 62a des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992) des Gesetzesbeschlusses 

sieht vor, dass eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung ganz-

tägiger Schulformen auf die Bildungsdirektion übertragen wird. 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz hat mit dem 

Gesetzesbeschluss das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung befasst. 

Bedenken gegen die Erteilung der Zustimmung zu dieser Übertragung von Aufgaben wurden 

nicht geltend gemacht. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle beschließen: 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz wird ermächtigt, 

an den Landeshauptmann von Oberösterreich folgendes Schreiben zu richten: 
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"An den 
Herrn Landeshauptmann 
von Oberösterreich 
Landhausplatz 1 
4021 Linz 

Mag. Katharina DERFLER 
Sachbearbeiterin 
katharina.derfler@bmvrdj.gv.at  
+43 1 521 52-2940 

Ihr Zeichen 
Verf-2012-122871/68-Neu 
10. Oktober 2019 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am XX. Dezember 2019 beschlossen, gemäß 

Art. 113 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 2 B-VG die Zustimmung zu der im Gesetzes-

beschluss vorgesehenen Übertragung von Aufgaben auf die Bildungsdirektion zu erteilen. " 

28. November 2019 

Dr. Clemens Jabloner  

Bundesminister 
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